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Was bedeutet Demokratie? 
Nicht eine/r alleine bestimmt, sondern das ganze 
Volk, das ist Demokratie. Jeder Mensch soll gleich 
behandelt werden und die gleichen Möglichkeiten 
haben. Es gibt das Recht auf Meinungsfreiheit. Ohne 
das würden Wahlen nicht funktionieren. 
In Österreich darf man wählen, wenn man die 
Staatsbürgerschaft hat, und man muss dafür min-
destens 16 Jahre alt sein.  
Es ist am besten, wenn man seine Entscheidungen 
selbst treffen kann, da man selbst am ehesten weiß, 
was einem gefällt, einem gut tut und was man 
möchte. 

Wer vertritt uns? 
Abgeordnete sind VertreterInnen, die von den Bür-
gerInnen gewählt werden. Sie vertreten das Volk. Es 
gibt 183 Abgeordnete. Es gibt deswegen so viele, 
weil so die unterschiedlichen Meinungen in der Be-
völkerung viel besser vertreten werden können. Da-
mit wird an möglichst viele Menschen gedacht. Die 
Nationalratswahl findet alle 5 Jahre statt. Der Natio-
nalrat gehört zum Parlament. Er beschließt Gesetze, 
die in ganz Österreich gelten.

DAS PASSIERT IM PARLAMENT

Merkmale einer Demokratie
• Alle sollen mitbestimmen können.
• Menschenrechte (z. B. Gleichberechtigung, 

Gleichbehandlung, Kinder-
rechte, ...)

• Meinungsfreiheit
• Demonstrationsrecht
• Pressefreiheit

Christopher (15), Hischge (15), Nomin (16) und Denise (15) 
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Was ist eine Wahl? 
Menschen gehen in ein Wahllokal. Dort gehen sie in 
einer Kabine und kreuzen an, wen sie wählen wol-
len. 

Das Wahlgeheimnis gibt es, damit sich z. B. keine 
Gruppen bilden, die auf einen losgehen. Niemand 
darf eine andere Person zwingen das zu wählen, 
was er/sie auch wählt. Jede Stimme zählt gleich viel.   
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UNSER WISSEN ÜBER AUSSCHUSS UND 
PARLAMENT

Amar (15), Lili (15), Christo (15) und Goulnar (17)

Was ist ein Ausschuss?
Ein Ausschuss ist eine kleinere Gruppe von Abge-
ordneten, die sich mit einem bestimmten Thema 
besonders gut auskennt. In den Ausschüssen sitzen 
VertreterInnen aller Parteien. Ausschüsse beschäf-
tigen sich mit Gesetzesvorschlägen zu einem be-
stimmten Bereich und beraten zu diesen. 
Wenn der Ausschuss des Nationalrates einem Vor-
schlag zustimmt, dann kommt der Vorschlag weiter 
in den Nationalrat, wo dann alle darüber abstim-
men. Es können aber auch noch Änderungen ge-
macht werden. 
Betrifft der Gesetzesvorschlag zum Beispiel das The-
ma Bildung, dann tagt der „Bildungsausschuss”, und 
diskutiert den Vorschlag. 

In einer Demokratie ist es wichtig, dass man gemeinsame Lösungen findet.
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Was ist das Parlament? Was sind Nationalrat und 
Bundesrat? 
Das Parlament beschließt in Österreich die Gesetze  
für das Land. Im Parlament werden Gesetzesvor-
schläge diskutiert und verabschiedet. 
Im Plenarsaal sitzen die Abgeordneten und dis-
kutieren über Vorschläge, über die der Ausschuss 
schon abgestimmt hat. 
Der Nationalrat ist die eine Kammer des Parlaments, 
der Bundesrat die andere. In beiden Kammern wird 
am Ende der Beratungen abgestimmt. Den Natio-
nalrat wählen wir spätestens alle 5 Jahre und er 
besteht aus 183 Abgeordneten. Der Bundesrat be-
steht aus 61 BundesrätInnen, die aus ganz Öster-
reich kommen, von den Bundesländern geschickt 
werden und die Interessen der BürgerInnen der 
Bundesländer vertreten.  
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GESETZE IN ÖSTERREICH

Was sind Gesetze? 
Das sind Regeln, die das Zusammenleben der Men-
schen vereinfachen sollen. Es gibt Gebote und Ver-
bote, wo steht, was man darf und was man nicht 
tun darf. In Österreich darf man zum Beispiel keine 
illegalen Drogen einnehmen oder jemanden ent-
führen und misshandeln. Das sind Beispiele für Ver-
bote, die durch Gesetze festgelegt werden. In den 
Gesetzen stehen auch unsere Rechte festgeschrie-
ben, wie z. B.  Meinungsfreiheit, Wahlrecht und 
Menschenrechte.  
Gesetze gibt es, damit kein Chaos entsteht. Sie sind 
die Spielregeln unserer Gemeinschaft. Die Gesetze 
für ganz Österreich werden im Parlament in Wien 
beschlossen.  

Wie erfahren wir davon, was in der Politik pas-
siert? 
Wir erfahren durch Medien, wie Zeitung, Internet, 
Radio oder Nachrichten im Fernsehen, was in der 
Politik passiert. 

Wer kann Gesetze vorschlagen? 
Gesetze können in Österreich durch die Regierung, 
das Volk, den Nationalrat und den Bundesrat vor-
geschlagen werden. Wenn das Volk ein Gesetz vor-
schlagen möchte, braucht es mind. 100 000 Unter-
schriften, die bei einem Volksbegehren gesammelt 
werden.  
Nur weil ein Gesetz vorgeschlagen wird, heißt es 
nicht, dass es auch beschlossen wird. Beschlossen 
werden die Gesetze im Parlament. Ein Gesetzesent-
wurf muss aber auf jeden Fall im Parlament disku-
tiert und besprochen werden. 

Petra (16), Julia (15), Sandra (16) und Maxin (15)

Das Parlament – 
Ort der Gesetzgebung
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Der Weg eines 
Bundesgesetzes

Gesetzesvorschlag
• Regierung
• Nationalrat
• Bundesrat
• Bevölkerung 
       (Volksbegehren)

Ausschuss des 
Nationalrates

Hier diskutiert eine 
kleine Gruppe von 
Nationalratsabge-
ordneten über den 
Vorschlag.

Plenum des 
Nationalrates

Die Gesamtheit des 
Nationalrates stimmt über 
den Gesetzesvorschlag 
ab.

Ausschuss des  
Bundesrates

Hier diskutiert eine 
kleine Gruppe von 
Mitgliedern des 
Bundesrates über den 
Vorschlag.

Plenum des 
Bundesrates

Die Gesamtheit des 
Bundesrates stimmt über 
den Gesetzesvorschlag 
ab.

Unterzeichnung
Das Gesetz wird 
unterschrieben von:
SchriftführerIn
NationalratspräsidentIn
BundespräsidentIn
BundeskanzlerIn

Veröffentlichung
Das Gesetz wird im 
Bundesgesetzblatt und von 
den Medien 
veröffentlicht.

Die Grafik zeigt schematisch 
den Ablauf eines 

Gesetzgebungsverfahrens im 
Nationalrat und im

Bundesrat.
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